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Kirchliches Amtsblatt der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs 

Gebührentafel 
zur Gebührenordnung vom 5. September 1998 (KABI S. 85) 

für die Benutzung kirchlicher Archive in der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

Nr. 12/2001 

Gemäß§ 8 der Gebührenordnung hat der Oberkirchenrat am 3. Juli 2001 nachstehenJe Gebührensätze beschlos,en, die am 1. Oktober 
2001 in Kraft treten: 

1. Für die Benutzung Ion Archi I gut und Hilfsmitteln in den Diensträumen für pri I ate und gewerblich,: Zweck(: ! � 2 Nr. l i pro Person

l.l bis zu 1/2 Tag (4 StunJen)

1.2 hi, zu einem Tag 

1.3 bis zu einer Woche 

1.4 hir die Vorlage von ,\ktcn und Kin.:hcnbüd1crn je Kird1gcmeindc 
(Papier, l\likrofiche oder Mikrofilm) 

l."i l ür Schüler und StuJentcn, AuszubildellCk. Urnsd1ülcr. WL·hrpt1ichllge, Zi1 i!
dienstleistcnde, En,erbslose und Schwerbehinderte ermäßigen sich die 
Gebühren zu L l und 1.2 bei Vorlage einer ent�prechenden Bescheinigung wie folgt: 
bis zu 1h Tag (4 Stunden) 
bis zu einem Tag 

2. flci Tnai\sprnchnahmc• des Archivs für ,chriftlichc Auskünfte und die Anfertigung
\ un Regesten, Ühersctzu11gen. Absduillt:u und (,utm:htcn ! ;, 2 Nr. 2J:
je angefangene halbe Stunde
für eine geprüfte Fachkraft
fiir eine Vcrwallung,kral't

3. Für die Ausstellung und Beglaubigung \Oll Urkunden und Abschriften(§ 2 Nr.:,):

3.1 Ausfertigung einer beglaubigten Urkunde (Kirchenbuchau,zug) 

3.2 Rcglauhigung einer 1-:tektrokopie (Ablic·htung) mkr Abschrift 

4. Bei Inanspruchnahme des Archivs für Versand von Archivgut zur Benutzung
in einem anderen Archiv(§ 2 Nr. 4):

4.1 jt; Archivalieneinheit 

4.2 je Mikrofiche 

5. Für das Recht der Wiedergabe oder Vervielfältigung von Archivgut(§ 2 Nr. 5):

5.1 im Buchdruck. in Zeitschriften und Zeitungen, als Bucheinheit, Tonträgerhülle, 
Plakat, Kunstblatt oder als Postkarte für jede Seite der Vorlage nach Auflagenhöhe 
mindestens 
höchstens 

5.2 in Film, Fernsehen, Video oder anderen elektronischen Medien einschließlich 
Darstellung im Internet für jedes zur Verfügung gestellte Blatt oder Bild 
mindestens 
höchstens 

DM 
(bis31122001) 

6.00DM 

IOJ)O DM 

30.00DM 

1.00DM 

4.00 DfVI 
7.U0DM 

30.()() DM 
20.U\l DM 

8.U0DM 

6.00 DM 

10.00 DM 

1,00DM 

50,00 DM 
600,00DM 

50,00DM 
400,00DM 

5.3 Dem Archiv ist jeweils ein Belegstück. bei Postkarten 2 v. H. der Auflage unentgeltlich abzuliefern. 

EURO 
iah l.l.2002) 

3,00EUR0 

�.00 L{ RO 

15,00 EURO 

0,50 EURO 

2.()() EURO 
3.50 EURO 

l'Ul0EURU 
10.00 EURO 

4JJO EURO 

:UJO EURO 

'-.00EUR0 

0,50 EURO 

25,00EUR0 
300,00EUR0 

25,00EURO 
200,00EUR0 
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6. Für die Anfertigung von Reproduktionen (Vervielfältigung durch Kopiergeräte)
durch da, Archiv rn 2 Nr. 6):

6.1 [Jektrokopic (Ablichtung) von An;hivgm für private und gewerblich.: Zwcckl' 
im Format DIN A4 
im Format DIN A3 

6.2 Elektrokopie (Ablichtung) von Archivgut für wi,,cnschaftliche oder 
heimatkundliche Z\\ ecke 
im hirmat OIN A,1 
im Format DIN A3 

6.3 Elektroknpie (Ablichtung) von sonstigen Unterlagen 
v.B. aus l:lliehern. Zcihehriftrn. :l\�itungcn)
im Format DIN A4
im Format DIN A3

(l/1 f.k:ktrokopi.: (Mikrufilrnrückn:rgrößerung) bei lknutzung eincs 
Lese-, Rück vergrölkrungsgerätes (Readcrprinten 
im Format DIN A4 
im Format DIN AJ 

DM 
(hi� 3112.20011 

l.00DM
l50DM

0.50 DM 
0.80DM 

0.50DM 
ll.80DM

2.00DM 
J.00 DM

7. Genehmigung zur Anfertigung von Rcproduktiont!n mit Gerät des Benutzer� 1Fotoerlauhnis) 5.00DM 

8. Die beim Versand rnn Archi1·gut (§ 2 Nr. 4) anfallenden Auslagen für Verpackung,
Porto, Versicherung und Mahnungen gehen zu Lasten des Benutzer,.
:'die so11't1gen i\usL,gen 1§ 9 Nr. 2), i11sbL·sondt!rc Portokn,ten ri.ir da, Versenden der
Au�künftc, hirschungsergcbnisse und Kopien, werden mtch der
Höhe des tatsächllchen Aufwandes dem Antragsteller in Rechnung gestellt.

9. Vlil lnkralun.:ten vur,tchendcr Gcbührcrnafcl treten die GdiührenstlliL'
rnm 1. Oktober 1998 außer Kraft.

413.00/135 Verfahren für die Übernahme 
in den Pfarrdienst nach § 12 Abs. 4 Pfarrergesetz 

Das Verfahren für die Übernahme in den Pfarrdienst nach § 12 Ahs. 4 des Pfarrergesetzes wird wie folgt geregelt: 

Seite 95 

EURO 
(ah 1.1.2002) 

0,50El'.R0 
0,80 EURO 

0,25 El JRO 
0,40EU{O 

0,25 EURO 
0.40EURO 

1.00 EURO 
1.50 ELRO 

3,00El'.R0 

1. Drei Mitglieder der Prüfungskommission für das II. Theolo
gische Examen, unter ihnen der Vorsiuende, halten das na,·h
� 12 Ab,. 4 tks Plarrergcset1es miigliche KPlloquium fü1
Bc:werbcrinnen und Bewerber für den Pfarrdienst, die das
H. Theologische Examen vor mehr als 5 Jahren abgelegt
haben.

grafie bzw. drei theologische Aufsätze. die sie in der letzten 
Zeit gelesen haben. Darüber wird mit den Bewerberinnen/ 
lkwcrbc·rn ein G�.,pr:ich gclührt. 

2.1. Zu dem Kolloquium gehört das Gespräch über einen von den 
Bewerberinnen/Bewerbern geleiteten Gottesdienst. Dazu 
legen die Bewerberinnen/Bewerber eine Ausarbeitung für 
diesen Gottesdienst in analoger Anwendung der Bestimmun
gen des § 3 Abs. 1 der Prüfungsordnung für das II. Theologi
sche Examen vor. 

2.2. Die Bewerberinnen/Bewerber halten einen Gemeindeabend, 
eine Konfirmandenstunde oder eine andere gemeindepädago
gische Einheit Auch hier;:u ist vorher analog der Bestimmung 
des § 3 Abs. 2 der Prüfungsordnung für das II. Theologische 
Examen eine Ausarbeitung einzureichen. 

2.3. Die Bewerberinnen/Bewerber nennen zwei Wochen vor dem 
Kolloquium der Gesprächsgruppe eine theologische Mono-

2.4. In das Gespräch können weitere Fragen der kirchlichen Arbeit 
der Gegenwart einbezogen werden (Seelsorge, Öffentlich
keitsarbeit u, a.). 

3. Das Gespräch soll zeigen, wie die Bewerberinnen/Bewerber
sich seit dem II. Theologischen Examen mit aktuellen theo
logischen Themen beschäftigt haben,

4. Die Gesprächsgruppe entscheidet nach Abschluss des Kollo
quiums. ob dem Oberkirchenrat die Übernahme der Bewerbe
rin/des Bewerbers in den Pfarrdienst empfohlen werden kann,

Schwerin, 19. September 2001 

Beste 
Landesbischof 
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8120-12/12 

Der Oberkirchenrat veriil fL·nllichl nachs_tehcnd die Savung fiir das St. Gcorgslift in Stcmber!:' \ om 10. '.Vlai 1 ()(}(). 

Schwerin, 3. August 2001 

Der Oberkirchenrat 

in Vatrctung 
Kriedel 

Satzung 
für das St. Georgstift in Sternberg 

Das „St. Genrgstift für wohltätige Zwecke in Sternberg" ist 
l l::M8 c·ntstande11 durch Vereinigung der ur,pninglich \ orha11<lene11
Stifte St. Georgenhospital. Hospital wm Heiligen Geist und Hos
pital der Elenden zum St. Öeorgstill. Die landesherrliche Best1iti
gunf: des Reftdativs erfolgte am -+. Milu 1841-1. Das crncucrlc
Regulativ wurde am 19. Dezember 1857 oberbischüflich geneh
migt. Dieses wurde aufgehoben und durch eine neue Verwaltung,
anordrrnng vom :' ! . Juni 1907 l'l'SL't1.t, nachdL·m das alte Stiftsgc
bäude in der HPspiLalslraLk abgebrochen und ein neues Haus an
der Güstrower Chaussee errichtet wurde. Die zuletzt gliltige Ver
waliun[!sord11ung stammt \'Olll 7. Juni 1961. Die Stiflllng soll nun
durch die in nad1slchend ncugefa:-.,ler Satzung bcsdllo,,cuc Orga
nisationsform in die Lage verseVL werden. ihre Aufgaben auch
weiterhin im Sinne des Stiftungszwc>ckes zu erfüllen.

§ 1
Name, Sitz, Rechtsform, Gesd1äftsjahr 

( 1 J Die Stiftung führt den Namen „St. Gemgstift in Sternberg". 

(2) Die SliftuI1g hal ihren Sitz in Sternberg.

(3) Sie hat die RC'cht,form C'iner rechtsfiihigcn kirchlichen Stif
tung im Sinm: de:,� 2(1 ck:-. Stiftungsge,etzeo für das Land Meck
lenburg-Vorpommern vom 24. Februar 1993. Stiftungsgesetz 
StiftG - (GVBl.M-V S.104) auf Grund des Regulath, von 1848. 
Die Stil1ungsa11fsicht wird durch den Obcrkirchrnral der Fvang,·
lisch-Lutherischcn Landc>skirche Mecklenburgs wahrgenommen. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2

Zweck der Stiftung 

( I) Die Stiftung hat die Aufgabe, mildtätige Zwecke zu üben,
insbesondere alten, jedoch selbständigen Menschen eine Heim
statt in christlicher Gemeinschaft zu gewähren. Das Stiftungsver
mögen dient der Betreuung und Pflege alter und in ihrer Gesund
heit gefährdeter Menschen und dem Erhalt des Hospitalgebäudes. 

(2) Das Wirken der Stiftung steht in direktem Bezug zum Auf
trag der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
und ihrer diakonischen Aufgaben im Bereich des Kirchenkreises 
Wismar. 

§3
Zuordnung der Stiftung zur Diakonie der Landeskirche 

( I i Die Stillung isl al, rechtlich sclhstündigc Einrichl.ung ,:in 
Werk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs. 

( 2J Sie h(ilt K(rntakt ,rurn Kirchenkreis\\ i,111ar und dem dorti
gen Träger diakonischer Arbeit. 

§4
Gemeinnützigkeit, \'ennögensbindung 

( 1) Die Stillung vcrfulgl aus,chfü:ßlich und urnrnttclbar ge
meinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne steuer
begünstigter Zwecke der jeweils geltenden A bgahenordnung. Sie 
ist s,·lhsth1\ t:ilig und \ ('rfolgt nicht in cn,tcr Liruc cigem\ 1rt
schaftliche Z\\c>cke. 

CI Vermii!-'c'n,hestandtcilc der Stiftung dürfon nur fli1· s;1t
zungsgemäßc Zwecke ,;erwendet werden. üie organschaftlich 
berufenen Vertreter erhalten hierfür keine Zuwendungen aus Stif
tunfsmit1cln. 

(3) Es darf keine Persern durch Ausgaben, die dem Zweck der
Stiftung fremd ,ind. oder durch unvc-rhältnismäßig hohe Vergü
tungen begün,tigt \Wrdcn. 

!4) Das ge:,amte Stifümgsvermögen dient der Erfüllung der
sat1ungsg('n1;il.k-n 711 L-ckc und ist in seine111 \Vert 1,u nhallen. 

(5) Zustiftungen durch Zuwendungen unter Lebenden oder VOJ,l
Todes wegen sind zulässig und dem Vermögen der Stiftung zuzu
führen. 

(6) Bei Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall der steuerbe
günstigten Zwecke fällt das Stift\mgsvermögen nach Abzug aller 
Verbindlichkeiten an die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Sternberg, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützi
ge, mildtätige und kirchliche Zwecke im Rahmen der stiftungs
gemäßen Zwecke zu verwenden hat. Das gleiche gilt, wenn die 
Erfüllung des Stiftungszweckes unmöglich wird. 
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§5
Finanzierung 

§9
Verwaltung 

Zur r:inanLicrung der Arbeit stehen der Stiftung zur Verfügung: , ( l) Die laufende Geschäftsführung der Stiftung kann durch
! Besehlw,, des Vorstandes auf den Vorsitzenden übertragen wer-

!. Mictcinm1hmen. den.
2. ,kr E11rag Je, \'cnnügcrh,
3. Zuwendungen von kirchlicher und privater Seite,
4. Fremdmittel.

§6
Organ dtT Stiftung 

(1) Organ der Stiftung ist der Vorstand.

(2) Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung und die
Verwaltung der Stiftung wird durch den Vorqand wahrgenom
men. Reehtsverhindliche Erklärungen sind v0n dem V0r,itzenden 
Jc:s Vorstandr� alm1gcben. 1-:r ist dabei an die fk,dtlü.ssi: di:s Vor
,;tandes gebunden. 

§7
Zusammensetzung des Vorstandes 

( 1) Der Vorstand besteht ,ms:

1. dem geschiif1sflihrenden Pastor der Pvangcliseh J ,utheri
sd1rn Kirchgcini:inde Sternberg.

2. zwei weiteren Mitgliedern der Evangelisch-Lutherischen
Kirchf!emeinde Sternberg.

,. cinelll Vertrckr der Kirchcnkrci,verwaltung \Vis111:1r, der in i 
der Regel die Aufgabe des Rechnungsführer, übernimmt. 

12) Die' �lit)llieder nach ,\bsal? 1 Nr. 1 und 3 gehören krall
Amtes dem Vorstand an. Die \1itglieder nach Absatz 1 Nr. 2 wer
denjeweil, auf der l. konstituierenden Sitzung d.::s Kirchgemein
derate, für die Dauer von h Jahren gewählt. lm Falle ihre, Aus
scheidens findet eine Nachwahl durch den Kirchgemeinderat für 
den Re,:t der regulären Amtsdauer statt. 

§8
Beschlussfassung des Vorstandes 

) 
O} Der Vorstand beschlicLlt nach Stimmenmehrheit entweder

auf Grund. mündlicher Beratung in einer gemeinsamen Sitzung, 
zu der der Vorsitzende mindestem, 14 Tage vorher schriftlich ein
geladen haben muss, oder auf Grund eines vom Vorsitzenden an 
die übrigen Mitglieder zu erlassenden Rundschreibens. 

(2) Jedes Mitglied ist berechtigt, mündliche Beratung zu ver
langen. 

(3) Lller die Sitzungen und Beschlüsse ist eine Niederschrift zu
fertigen, die von mindestens zwei Mitgliedern des Vorstandes zu 
unterzeichnen ist. 

(2) Die Verwaltung des Vermögens der Stiftung muss nach den
Grund<itzen erfolgen. die für die Verwaltung Nfcntlichc•r Gelder 
111aßgebrnd sind. b ums, daher über die Einn<1hmen und Ausga 
ben ordentlich Buch geführt und über jedes Geschäftsjahr Rech-

! nung abgelegt werden, die der Prüfung durch den Oberkirchenrat
der Eva11gclisch-Luthcriscl1,·11 Landeskirche �k,·klcnhurgs unter
liegt. 

§ 10
Kircl!liche Tätigkeit der Stiftung 

( 1) Diese Sal1.ung sowie ihre Andcrungen bedürfc.:n ,kr Geneh
migung durch den Oberkirchenrat der Evangeli,ch-Lutherisehen 
Landeskirche Mecklenburg,. 

(2} Die Tätigkeit der Stiftung wird als kirchliche Tätigkeit der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs auf der 
ClrundLige ihrer 1-.irchliehcn Ordnung,·11 einschließlich Jer in die 
sem Bereich geltenden Date11schut1bc�timmungen anerkannt. 

0) Der Umfan:c der Stiftungs:mf,icht dun-h Jen Oberkirchen
rat isl in Jeu jc\,·c!ls gellenden kirchengcsctzllchcn Vorschriften 
gen:!ieh. 

§ 11
Gleichstellungsklausel 

Personen- und Funktiombczeiehnungen in dieser Sat?Ung gel
ten jev-.eils in der männ liehen und weiblichen· Form. 

§ 12
l nkrafttreten

Diese Satzung tritt, vorbehaltlich der Zustimmung des bisheri
gen Vor,tandes und der Genehmigung des Oberkirchenrates, zum 
1. Juni 19'!') in Kraft. Sie trill an die· Stelle der Verwaltungsord
nung vom 7. Juni 196 l und aller auf den früheren Salzungen
beruhenden Verwaltungsvor�chriften.

Sternberg, 10. Mai 1999 

Der Vorstand der Stiftung: 

Tom Ogilvie Hans-Werner Krei 

Adolf Groß Fritz Friedeberg 
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Genehmigung 

der Satzungsneufassung für das „St. Georgstift" in Sternberg 

Hiermit wird auf Grund§ 7 Abs. 1 des Kirchengesetzes vom 15. 
November 1992 über die kirchliche Stiftungsaufsicht (KABI 
S. 91) in der Fassung des Kirchengesetzes vom 31. Oktober I 993
zur Änderung des Kirchengesetzes vom 15. November 1992 über
die kirchliche Stiftungsaufsicht (KABl 1994 S. 4) in Verbindung
mit § 10 vorstehender Stiftungssatzung die Satzungsneufassung
für das „St. Georgstift" in Sternberg in der Fassung des Beschlus
ses des Vorstandes vom 10. Mai 1999 genehmigt.

Da durch die Satzungsneufassung der Aufgabenbereich einer kirch
lichen Stiftung nicht verlassen wird, ist nach § 26 Abs. 2 Satz 2 des 
Stiftungsgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 
24. Februar 1993 (GVBI. M-V S. 104) die Zustimmung der staatli-

Strukturveränderungen 

6409-12/5 

Verbindung der Kirchgemeinde Pampow mit der 
Kirchgemeinde Sülstorf

Die Kirchgemeinde Pampow wird mit Wirkung vom 1. Oktober 
2001 mit der Kirchgemeinde Sülstorf verbunden. Die Pfarrstelle 
in Pampow wird zur ruhenden Pfarrstelle erklärt. 

Schwerin, 4. September 200 l 

Der Oberkirchenrat 

Flade 

Pfarrstellenausschreibungen 

6314-20/ 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Schlagsdorf wird gemäß § 4 
An,. 2 PfarTstellcnül,enragungsgest�lz ( KA8I 1997 S. 61) erneut 
zur \Vi,·dcrb,'.s,:t.wng d11rch Wahl des Kird1gemeindaates au\t:c·
schrieben. Der Stellenumfang beträgt 50 9,. 
Bewerbungen sind bis zum 15. November 2001 auf dem Dienst
weg an den Oberkirchenrat, Postfach 11 1 O 63. 1901 O Schwerin. 
zu richten. 

Schwerin. 11. September 20() 1 

Der Oberkirchenrat 

Be,te 
I .andeshischof 

chen Stiftungsbehörde nicht erforderlich. Mit dieser Genehmigung 
ist die Genehmigung im Rahmen des § 4 des Kirchengesetzes vom 
24. Oktober 1976 über die landeskirchlichen Werke (KABl. S. 59)
in Verbindung mit dem Beschluss der Kirchenleitung vom 1. Fe
bruar 1991 (GNr. 290.00/24; KABIS. 79) verbunden.

Schwerin, 3. August 2001 

Der Oberkirchenrat 

in Vertretung 
Kriedel 

3313-20/ 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Redefin wird gemäß § 4 
Abs. 2 Pfarrstellenübertragungsgesctz (KABI 1997 S. 61) zur 
Wiederbesetzung durch Wahl des Kirchgemeinderates ausge
schrieben. Der Stellenumfang beträgt 50 %. 
Bewerbungen sind bis zum 15. November 2001 auf dem Dienst
weg an den Oberkirchenrat, Postfach l 1 1 0 63, 190IO Schwerin, 
zu richten. 

Schwerin, 13. September 2001 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 

7309-20/ 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde St. Michael Neubrandenburg 
wird gemäß§ 4 Abs. 2 Pfarrstellenübertragungsgesetz (KABI 1997 
S. 61) erneut zur Wiederbesetzung durch Beschluss des Oberkir
chenrates ausgeschrieben. Der Stellenumfang bC'fr;igt l 00 %.
fkwcrbungcn ,ind bis zum 15. November 2001 aul dem Dienst
weg an den Oberkirchenrat, Postfach 11 10 63, 1901 () Schwerm,
zu richten.

Schwerin. IJ. September 2001 

Beste 
Landesbischof 

7601-20/ 

Dis: Pfarrstelle in der Kirchgemerndc Schwarz wird gemäß § 4 
Abs. 3 Pfarrstellenübertragungsgesetz (KABI 1997 S. 61) erneut 
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zur Wiederbesetzung durch Wahl des Kirchgemeinderates ausge
schrieben. Der Stellenumfang beträgt 50 %. 
Bewerbungen sind bis zum 15. November 2001 auf dem Dienst
weg an den Oberkirchenrat, Postfach 11 l O 63. l 90 l O Schwerin, 
zu richten. 

Schwerin. 21. September 2001 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischof 

148.33/6 

Das Konsistorium der Pommerschen Evangelischen Kirche teilt mit: 

Die Pfarrstelle Jcr Kirchengemeinde Demmin III l Dien,tumfang 
100 %) ist baldmöglichst wieder zu besetzen. 
Die Besetzung der Pfarrstcl le erfolgt über den Gemeindekirchenrat. 
Bewerbungen sind über das Konsistorium der Pommerschcn Ev. 
Kirche, Personaldezernat, Bahnhofstraße 35/36, 17489 Greifs
wald, an den Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde St. Bar
rholomaei Demmin, Kirchplatz 7, 17109 Demmin zu richten. 
Nähere [nformationen bei Pa,torin Mewes-Goeze 
(Tel. 039%/433727). 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 29. Oktober 2001. 

Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Fnmzburg (Dienstumfang 
75 % ), Kirchenkreis Demmin, ist baldmöglichst wieder zu besetzen. 
Die Besetzung erfolgt durch Gemeindewahl. 
Bewerbungen sind zu richten an das Konsistorium der Pommer
sehen Ev. Kirche, Personaldezernal, Bahnhofstraße 35/36, 17489 
Greifswald. 
Weitere Auskünfte erteilen der Vakanzvcrwalter. Pfarrer z. A. 
Axel Prüfc•r. Kli\terstr. 8, 18461 Richtenberg. (Tel.: 038122/361), 
und der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates. Herr Helmut 
Schauseil. E.-Thfümmn-Str. 19/20, 18-l61 Frarvburg, (Tel.: 
038322/7 10). 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 29. Oktober 2001. 

Schwerin, 10. September 2001 

Der Oberkirchenrat 

Rc,te 
Landesbischof 

14813/6 

Das Kirchenamt der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche teilt mit: 

In der Kirchengemeinde Reinfeld, Kirchenkreis Segeberg, ist die 
1. Pfarrstelle vakant und zum 1. März 2002 mit einer Pastorin
oder einem Pastor zu beselzen.
D'ie Besetzung erfolgt durch \Vahl des Kirchenvorstand,.
Bewerbungen mit au�führlichem Lebenslauf sind zu richten an
den Herrn Propst des Kirchenkreisc:s Segeberg. Kirchplatz 1.
23795 Bad Segeberg.

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünf
te erteilen Pastor Richard Tockhorn, (Tel.: 04533/2834). und · 
Pastor Martin-Christian Philipp, (Tel.: 04533/1425), sowie Herr 
Propst Dr. Klaus Kasch, Kirchplatz 1, 2.'795 Bad Segeberg, (Tel.: 
04551 /955240 l. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 13. November 2001. 

Schwerin, 20. September 2001 

Beste 
Landesbischof 

In der Verheißungs-Kirchengemeinde Niendorf, Kirchenkreis 
Niendorf ist die 1. Pfarrstelle vakant und zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt, spatecslell\ zum 1. April 2002. mit emer Pastorin oder 
einem Pastor zu besetzen. 
Die lksctwng erfolgt durch Wahl des Kird1em orstands. 
Bewerbungen mit Lebenslauf sind zu richten an den Herrn Propst 
des Kirchenkreises Niendorf, Max- Zelck-Straße 1, 22459 Hamburg. 
Auskünfte erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstands, Herr 
Pastor Michael Stahl (Tel. 040/5516913), der stellvertretende 
Vorsitzende, Herr Siegfried Knobloch (Tel. 040/5525761 ), sowie 
Propst Dr. Karl-Heinrich Metzer. (Tel. 040/58950201). 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 13. November 2001. 

Die P!'arrslclk des Kirchenkreises Harburg fiir den C\ angelischen 
Religionsunterricht an der Rudolf-Steiner-Schule in Hamburg
Hausbrud1 ist möglichst zum 1. Dezember 20fl I mit einer Pasto
rin/einem Pastor oder einer Religionslehrerin/einem Religionsleh
rer in einem eingeschränkten Dienstverhältnis (50%) zu besetzen. 
Die Besetzung erfolgt durch Berufung des Kirchenkreisvorstan
des auf Zeit (5 Jahre). 
Die Vergütung erfolgt nach den Vorgaben des KAT-NEK oder im 
Rahmen der Pfarrbesoldung. 
Bewerbungen 111it den üblichen Unterlagen sind /U richten an den 
KirchenkreisrnrstanJ Harburg, z.H. Propst Bollmann. Hölertwie
te 5, 21 ll7.1 Ha111hun!. 
Auskünfte erteilen d"c"r Beauftragte für Religionsunterricht, 
Herr J,,achi,n Meyn (Tel. 040/70229021. und Propst Bollmann 
(Tel. 040/76604! 52). 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 31. Oktober 2001. 

Im Krankenhausseelsorge-Pfarramt des Ev.-Luth. Kirchenkreisver
handes Hamburg ist die 3. Pf::lmk'lle, die mit der Wahrnehmung 
der Krankenhausseelsorge im Allgemeinen Krankenhaus St. Georg 
in Hamburg verbunden wird. vakant und so rasch als möglich auf 
5 Jahre mit einer Pastorin oder einem Pastor in einem einge
s..:hränkten Dienstverhältni� (50 ¼ i zu besetzen. Bei guter Finanz
entwicklung kann u.U. eine .\usweitung auf75 % möglich w,:rden. 
Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
und entsprechenden Unterlagen sind zu richten an den Herrn 
Propst Karl-Gü111hcr Petters, c/o Kirchenkreisverband Hamburg. 
Schillerstraße 7, 22767 Hamburg. 
Nähere Auskünfte erteilen Herr Stadtpastor Sebastian Borck (Tel. 
040/30623-160/16 l). im Krankenhaus Herr Pastor Wolfgang 
Irmer (Tel. 040/28903-5441, und Herr Propst Hans-Günther Pet
tcrs, ab 19. Oktober 200 l erreichbar unter Tel.: 040/3689-272. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 30. Oktober 2001. 
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Tn der-Kirchengemeinde St. Laurentii auf Föhr, Kirchenkreis Süd
tondcrn, ist die Pfarr,telic vakant und zum L rebruar 2002 mit 
einer Pastorin oder einem Pastor zu besetzen. 
Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstands. 
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf sind zu richten an 
dl'll fforrn l'rnpq Jcs K1rd1enkreiscs Südtondern, Ostcr,tral.\e 17. 
25917 Leck. 
\\eitere L nterlagen sind auf ,\nfonkrung cinzurc·ichcn. A11skü11f
te erteilen der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenrnrstandes, 
llcrr Riewert Roeloffs. Haus Nr .. 11. 259:�8 SüderendeiFiihr (Tel. 
04683/302), und die Kirchenvorsteherin, Frau Dr. Astrid Klenk
Steinert. Biitj Dik 3, 25938 Uersnm!Pöhr <Tel. 04683/1246). 

Ablauf der Bev.-erbungsfrist: 5. NO\ember 2001. 

Schwerin. 20. September 2001 

Beste 
[_andesb1schof 

Personalien 

PA Burchard, Christian /38 

Pastor Dr. Christian Burchard, Kirch Grubenhagen, wird auf sei
nen Antr;ig gemäß § ':!2 Pfmrcrgcsetz mit Wirkuug vom 1. Sep 
tember 2001 für die Dauer von 5 Jahren für den Dienst als 
(frschüfL sfiihrer der Dialonicv. crkst:iltcn 'kuhrandenhurg 
gGmbH beurlaubt. 

Schwerin, 13. ,\ugust 2001

Beste 
Landesbischof 

PA Rein, ""1auhias /32 

Pa,tor Dr. Mailbias Rein, Gamrnc:lin. \\ ird auf sei11cn Antrag 
gemäß § 92 Pfarrergesetz mit Wirkung vom L September 2001 
für die Dauc•r von 5 fahren für den Dieust eines S1uclielllciters des 
Theologischen Studienseminars der VELKD in Pullach beur
laubt'. 

Schwerin. 13. August 2001 

Beste 
Landesbischof 

336.10/ 7 l-2 

Dem Ehepaar Frau Cindy Hoffsis und Pastor Dr. Larry Hoffsis 
aus Dayton, Ohio, wird in Ausgestaltung des Vertrages zwischen 
der Southern Ohio Synod und der Landeskirche mit Wirkung vom 
4. September 2001 für die Dauer eines Jahres ein Dienstauftrag
im Ehrenamt im Amt für Gemeindedienst, Güstrow, erteilt.

Schwerin, 4. September 2001 

Beste 

Landesbischof 

PA Borchert. Maren /20-7 

Pastorin Maren Borchert. '.'-leuenkirchen, wird auf ihren Antrag 
genüiß � 112 Pfarrergesctz mit Ablauf des 15. September 2001 
unter Belassung de, Rechts auf öffentliche Wortverkündigung 
und Sakr,uncnbverwaltung aus dem Dienst der Landeskirche ent
lassen. um als Religionslehrerin an der Evangelis,·hen Schule 
Neubrandenburg 1u arbeiten. Ihr wird gestaltet, die hishc-rigc 
Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „außer Dienst" (a.D.) weiter zu 
führen und die Amtskleidung zu tragen. 

Schwerin, 5. September �001 

Der Oberkirchenrat 

Dr. Schwerin 

26:1.01 l:l6- l i 

Der Oberkirchenrat hat 
Pastorin Christiane Körner. Rostock, 
Referent Wolfuardr Rathkc. Neuenkirchcn und 
Rektor Dr. Karl-Matthias Siegen, Rostoc.;k 

nach .c\bschluss einer entsprechenden Qualifikation mll der 
Gemeindeberatung in der Evangelisch-Lutherischen Landeskir
che Mecklenburgs heauftragL Diese 1\itigleit geschieht ehren
amtlich neben der sonstigen Tätigkeir der Betreffenden. Die 
Koordinierung des f.insat1es geschieht über das Amt für Gemein
dedienst. 
Der Oberkirchenrat hofft. dass Gemeinden das ,\ngchot der Bera
tung wahrnehmen, um im Prozcs� der Begleitung ihre Aufgaben 
besser zu versieben und ein7llset7en. 

Schwerin, 5. September 2001 

Der Oberkirchenrat 

Dr. Schwerin 

PA Anders, .l oachim i 

Pastor Joachim Anders, t-;eustadt-G!ewe. wird auf seinen Antrag 
gcmüß § \J2 Pfarrergcsctz mit Wirku11g mm 1. Oktober 20U l für 
die Dauer von zunächst drei Jahren für die Leitung der Pilgerher
berge i111 Klu,ter Tcmpzin beur!,1t1bt. 

Schwerin, 14. September 2001 

Beste 
Landesbischof 

PA Schnell, Uwe /87-3 

Pastor Dr, Uwe Schnell, Rostock, wird auf seJnen Antrag gemäß 
§ 104 Abs. 2 Nr. l Pfarrergesetz mit Wirkung vom 1. Oktober
2001 in den Ruhestand versetzt.

Schwerin, 5. September 2001 

Beste 
Landesbischof 




